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E m p f e h l u n g e n EU - U - Wi 

zu Punkt … der 928. Sitzung des Bundesrates am 28. November 2014

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Anforderungen in Bezug auf die Emissionsgrenzwerte 
und die Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den 
Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte

COM(2014) 581 final

A

(U) und

der Wirtschaftsausschuss (Wi)

empfehlen dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 

Stellung zu nehmen:

1.

Verkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräte notwendig ist, um das Ziel 

Der Bundesrat begrüßt die Absicht der Kommission, die gesundheitsgefähr-

denden Emissionen von mobilen Maschinen und Geräten zu reduzieren. Er teilt 

die Auffassung der Kommission, dass eine Verschärfung des bestehenden 

Grenzwertregimes für Partikel- und Stickoxidemissionen von nicht für den 

einer Luftqualität ohne negative Auswirkungen auf die mensc

zu erreichen.

hliche Gesundheit 

U
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Rechtsbereichs deutlich verbessern wird. Außerdem fördert die künftige 

...

2. Der Bundesrat begrüßt daher den Kommissionsvorschlag. Durch die vorge-

schlagene neue Verordnung werden eine Vielzahl von nationalen Rechts-

vorschriften und eine komplexe Richtlinie ersetzt, was die Übersichtlichkeit des 

Regelung mit ihrer Ausrichtung auf die internationale Angleichung technischer 

eAnforderungen, insb sondere in Bezug auf den US-amerikanischen Markt, 

gleiche Wettbewerbsbedingungen und trägt auf diese Weise zu einer Stärkung 

der europäischen Industrie bei.

3.U

4. Der Bundesrat befürwortet die Wahl des Rechtsinstruments, da aus seinU

Aufgrund der krebserzeugenden Wirkung der Auspuffgase aus Dieselmotoren 

müssen zum Schutz der mit diesen Geräten arbeitenden Menschen die Diesel-

partikelemissionen minimiert werden. Dies ist zusätzlich ein Beitrag zum 

Klimaschutz, da Rußpartikel klimawirksam sind und bei Anreicherung in der 

Atmosphäre zu einem beschleunigten Abschmelzen der Polkappen und 

Gletscher führen.

er Sicht 

eine Verordnung wesentlich besser als eine Richtlinie zur Zielerreichung 

geeignet ist. Durch die Wahl dieses Rechtsinstruments kann eine unionswei

einheitliche und zügige Rechtsetzung erfolgen und der Gefahr von Um

t 

-

Motorenklassen und Unterklassen. Dies ermöglicht Emissionsgrenzwerte, die 

den jeweiligen Erforder

setzungsdefiziten entgegengewirkt werden. Dies ist insbesondere vor dem 

Hintergrund der technischen Anpassungsnotwendigkeiten für die Hersteller von 

Interesse sowie im Hinblick auf einheitliche Standards beziehungsweise auf 

eine frühzeitige Transparenz über zukünftig geltende Standards und der damit 

verbundenen Planungssicherheit für den EU-Binnenmarkt sinnvoll.

5. Der Bundesrat begrüßt die Einführung von Abgasvorschriften für verschiedene 

nissen angepasst werden können. Der Bundesrat ist der 

Auffassung, dass sich Abgasgrenzwerte für Binnenschiffe, Schienenfahrzeuge 

und Baumaschinen wegen ihrer Bedeutung für die Luftqualität in Ballungs

räumen grundsätzlich am Stand der Technik im Straßenver

orientieren müssen. Der Bundesrat stellt jedoch fest, dass die Möglichkeiten 

-

kehrsbereich 

dafür im Verordnungsvorschlag

großen NRE-Dieselmotoren (> 560 kWh) mit hohen Emissionsmasse

nicht ausgeschöpft werden. So wird für die 

Wi

strömen 

U
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ein deutlich weniger anspruchsvoller Partikelmasse- und Stickoxidgrenzwert 

vorgeschlagen als für kleinere Motoren dieser Klasse. Für Binnenschiffe und 

Lokomotiven sind schwächere Abgasgrenzwerte vorgesehen als für vergleich

bar große Motoren in anderen Maschinen und Geräten. Der 

-

Bundesrat fordert 

> 75 kWh in Binnenschiffen].

daher die Bundesregierung auf, sich in den weiteren Verhandlungen für 

dementsprechend angepasste Grenzwerte einzusetzen.

6. Der Bundesrat fordert, aufgrund der besonderen gesundheitlichen Bedeutung 

und Klimarelevanz von Dieselruß für alle Selbstzündungsmotoren ambitionierte 

Partikelanzahlgrenzwerte[, insbesondere für Motoren in Lokomotiven, für die 

Motorenklassen NRE und NRG > 560 kWh sowie für kleinere Motoren 

8. Der Bundesrat sieht mit Sorge

vorschlag und den laufenden 

abkommen (TTIP), mit 

U , dass

.

bestimmten mobilen Maschinen und Geräten zum Einsatz kommen, wird die 

im Zusammenhang mit dem Verordnungs-

Verhandlungen zum transatlantischen Freihandels-

denen eine Annäherung der Rechtsetzungen der USA 

und der EU herbeigeführt werden soll, in den USA lediglich ein Partikel-

masseansatz verfolgt wird. Aus Sicht des Bundesrates dürfen die Ver-

handlungen über ein Freihandelsabkommen mit den USA weder zur Absenkung 

bestehender Standards noch zu einem Verzicht auf zukünftige dem Vor-

sorgegedanken geschuldete Standardsetzungen führen (vergleiche BR-Druck-

sache 295/14 (Beschluss)).

9 Aufgrund der langen Lebensdauer von Motoren, die in nicht für den Verkehr 

mit 

aussichtlich erst in 20 bis 30 Jahren flächendeckend greifen. 

der vorgeschlagenen

Emissionsque

Bundesregierung, analog 

Verordnung angestrebte Emissionsreduzierung vor-

Vor dem Hinter-

grund der von der Kommission zutreffend dargestellten Bedeutung dieser 

llen für eine hohe Luftqualität

Anwendung der Verordnung auf die Typgenehmigung der Mo

bittet der Bundesrat die 

zum Motorenförderprogramm für Binnenschiffe, ein 

Förderprogramm für die Beschaffung besonders schadstoffarmer Maschinen 

und Geräte, insbesondere für Baumaschinen der neuen Abgasstufe V, aufzu-

legen.

10. Um für eine schnelle Marktdurchdringung emissionsarmer Geräte und 

Maschinen zu sorgen, bittet der Bundesrat, das Datum der vorgeschlagenen 

toren einheitlich 

auf den 1. Januar 2018 festzulegen.

U

U

7. [U]

U
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auch von anderen nationalen Zulassungsbehörden der Mitglied

...

11. Der Bundesrat begrüßt, dass die Kommission in Artikel 42 des Verordnungs-

vorschlags eine Regelung vorsieht, nach der die Messdaten der Zulassungs-

behörde, aufgrund derer die Zulassung erteilt wurde, in einer zentralen Ver-

waltungsplattform und Datenbank eingesehen werden können. Nur so können 

staaten die 

Voraussetzungen, die zur Zulassung geführt haben, nachvollzogen werden. 

12. Der Bundesrat unterstützt das in den Erwägungsgründen 17 und 18 

ordnungsvorschlags dargestellte Konzept der Überw

U

nicht zu behindern, bittet der Bundesrat die Kommission zu prüfen, ob ein 

des Ver-

achung der Emissionen im 

realen Betrieb ausdrücklich, weil nur so Abweichungen zwischen den Mess-

daten, die zur Zulassung geführt haben, und den tatsächlich entstehenden 

Emissionen aufgedeckt werden können. Der Bundesrat fordert die Kommission 

auf, zügig einen Vorschlag für eine Prüfmethodik zur Überwachung der 

Einhaltung der Anforderungen im realen Betrieb mittels tragbarer Emissions-

messsysteme vorzulegen.

13. Zur Erleichterung der Kontrollen von Geräten und Maschinen im realen Betrieb 

und, um den freien Dienstleistungsverkehr innerhalb der EU-Mitgliedstaaten 

unionsweites K

mittels an der Maschine oder dem Gerät anzubringender Pla

werden kann. Dieses sollte aus Sicht des Bundesrat

ennzeichnungsregime über die CE-Kennzeichnung hinaus 

kette implementiert 

geführten Geräten für den Einsatz bei Letztverbraucherinnen und -

es vor allem handgeführte 

Geräte und Baumaschinen betreffen, da diese für die Erbringung von Dienst-

leistungen über die Grenzen von Mitgliedstaaten hinweg eine besondere Rolle 

spielen.

14. Ferner bittet der Bundesrat die Bundesregierung, sich für eine Emissions-

kennzeichnung in Analogie zur Energieverbrauchskennzeichnung bei hand-

verbrauchern

kann.

einzusetzen, da durch eine gut sichtbare Kennzeichnung dieser Geräte eine 

Lenkungswirkung hin zu besonders emissionsarmen Geräten erreicht werden 

15.

Typprüfung betrauten technischen Dienste von den Mas

weise

Der Bundesrat hält an dem Grundsatz fest, dass die mit der Durchführung der 

U

chinen- beziehungs-

Motorenherstellern institutionell getrennt und unabhängig sein sollten. 

U

U

U



- 5 - Empfehlungen, 441/1/14

...

Der Bundesrat sieht mit Sorge, dass der Verordnungsvorschlag von diesem 

Grundsatz abweicht und erstmals bei der Prüfung der Konformität mit Schad

stoffemissionsgrenzwerten eine Selbstprüfung durch die Motoren

-

weise Maschinenhersteller ermöglicht wird. Der Bundesrat bittet daher die Bun

- beziehungs-

-

heitsgefahr darstellen. Es muss deshalb sichergestellt sein, dass die Abgas

desregierung sich dafür einzusetzen, dass die technischen Dienste wie bisher 

von den Herstellern institutionell getrennt und unabhängig tätig sein müssen.

16. Der Bundesrat stellt fest, dass auch benzingetriebene Motoren (Klasse NRS und 

NRSh) gesundheitsschädliche Abgase emittieren, die insbesondere bei hand-

gehaltenen Geräten für die Nutzerinnen und Nutzer eine signifikante Gesund-

-

nachbehandlungssysteme dieser Maschinen auch über die gesamte Lebensdauer 

wirksam sind. Der Bundesrat bittet daher die Bundesregierung

einzusetzen, dass die für die Typprüfung vorgeschlagenen, sehr kurzen 

, sich dafür 

Zeitperioden (EDP) für die Ermittlung der Dauerhaltbarkeit dieser Systeme für 

die jeweils kleinste Motorenklasse deutlich verlängert werden.

17. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, sich bei den we

auf europäischer Ebene für folgende Verbesserungen hinsichtlich der Rege

U

wachungsbehörden bestehen.

iteren Verhandlungen 

-

lungen über die Marktüberwachung einzusetzen:

- Aus fachlicher Sicht der Marktüberwachung sollte im Verordnungstext 

klarer herausgearbeitet werden, welche Kontrollaufgaben die Marktüber-

wachungsbehörden neben der Tätigkeit der Genehmigungsbehörde haben 

und welche Pflichten für die Wirtschaftsakteure gegenüber den Marktüber-

- Es sollte im Verordnungstext klar herausgestellt werden, dass de

und dass hierbei nicht allein Risikoaspekte maßgebend sind.

r Prüf-

ansatz für die Marktüberwachung sich umfassend darauf bezieht, ob ein 

Produkt im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 rechtskonform ist, 

- Damit für die Überwachungsbehörden keine zusätzl

sollte in der Verordnung ausdrücklich geregelt werden, dass die für die 

ichen Kosten entstehen, 

Prüfungen der Marktüberwachung erforderlichen Unterlagen, Informatio

Wirtschaftsakteuren zur Verfügung zu stellen sind.

-

nen und Prüfmuster den Marktüberwachungsbehörden kostenlos von den 

U
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19. Die vorgesehene Regelung, Übergangsmotoren, deren EU-

Grund neuer Anforderungen nicht mehr gültig 

Wi

...

18. Der Bundesrat erkennt in folgenden weiteren Bereichen noch Prüfungs- und 

gegebenenfalls Änderungsbedarf. Er bittet die Bundesregierung, dies bei den 

weiteren Beratungen des Vorschlags auf EU-Ebene zu berücksichtigen.

Typge

messene Verlängerung der vorgesehenen Regelung von 18

,

nehmigung auf 

ist, nach einem Zeitraum von 18 

Monaten nach dem in Anhang III aufgeführten Datum nicht mehr in Verkehr 

bringen zu dürfen, erscheint unverhältnismäßig (Artikel 57 Absatz 7 Buchsta-

be a). Dies könnte bestimmte Anwendungen erheblich einschränken und insbe-

sondere mittelständisch geprägte Hersteller mit geringen Stückzahlen über-

fordern. Der Bundesrat empfiehlt daher eine stufenweise Einführung und ange-

Monaten auf bis zu 

24 Monate abhängig vom Anwendungsbereich. Für spezielle Branchen muss 

zudem geprüft werden, ob eine Verlängerung um zwölf

24 Monate notwendig ist.

beziehungsweise

20. Der Verordnungsvorschlag enthält in Artikel 31 AbsätzeWi

fassten Regelungen hinsichtlich Austauschmotoren ("Replacement engines"). 

3 und 5 keine klar ge-

Mobile Maschinen sind äußerst langlebige Güter, deren Motoren innerhalb 

eines Lebenszyklus unter Umständen gewechselt werden müssen. Der Bundes

lichen Zyklen der Flottenerneuerung zu überfordern. Der Bundesrat regt des

-

rat empfiehlt daher, eine entsprechende Regelung für Austauschmotoren in die 

Verordnung aufzunehmen, wie sie in der bestehenden Richt-linie 97/68/EG 

enthalten ist.

21. Der Bundesrat hält die für Binnenschiffe vorgeschlagenen Anforderungen für 

sehr ambitioniert. Diese scheinen den weltweit üblichen Standard im Marine-

sektor deutlich zu übertreffen und die im Bereich der Binnenschifffahrt üb-

-

halb an, die entsprechenden Regelungen unter Beachtung von Wirtschaftlich

keit und Machbarkeit zu überprüfen, insbesondere auch dahin

-

gehend, ob eine 

Harmonisierung der Grenzwerte für die Binnenschifffahrt mit den von der US-

amerikanischen Umweltschutzbehörde USEPA festgelegten Grenz-werten vor

Wi

-

genommen werden sollte.

Wi
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22. Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union

empfiehlt dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§

B

3 und 5 EUZBLG Kennt

nis zu nehmen.

-


